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1.  Planungsanlass und Grundlagen der Planung 

Die Stadtvertretung stimmte der Einleitung eines Ba uleitplanverfahrens zur 
Schaffung von Mischgebiets-, Sondergebiets- sowie G ewerbeflächen zu und 
beschließt die Aufstellung zur 7. Änderung des Teil flächennutzungsplanes der 
Stadt Burg Stargard. 

Der Änderungsbereich umfasst die Flurstücke 10/45, 10/44 (teilweise) und 
15/44 (teilweise) der Flur 2, Gemarkung Quastenberg .  

Begrenzt wird die 43,6 Hektar große Fläche durch: 

�x im Norden: Lagerhalle / Flurstück 15/3 Flur 2, Gema rkung Quastenberg, 
�x im Süden: Wohnbebauung / Flurstücke 10 /47, 10/6, 1 0/46, 10/7, 10/8 

und 10/9 der Flur 2, Gemarkung Quastenberg, 
�x im Osten: landwirtschaftliche Fläche/ Flurstücke 15 /6 und 10/44, Flur 2, 

Gemarkung Quastenberg, 
�x im Westen: durch die Kreisstraße MSE 85, Flurstück 6 der Flur 6, Ge-

markung Burg Stargard. 

Für den Änderungsbereich soll vorbereitend für die nachfolgende Aufstellung 
eines vorhabenbezogenen B-Planes die zukünftige Flä chennutzung geregelt 
werden. Die Stadt plant, die Flächen im Änderungsbe reich zukünftig für ein 
Mischgebiet , ein Gewerbegebiet und für einen großflächigen Einze lhandels-
standort, einen �³�9�R�O�O�V�R�U�W�L�P�H�Q�W�H�U�³���L�P���6�L�Q�Q�H���G�H�U���9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�I�X�Q�N�W�L�R�Q���G�H�U���6�W�D�G�W��
Burg Stargard, planungsrechtlich zu sichern.  

In diesem Zusammenhang ist dem Entwicklungsgebot de s § 8 Abs. 2 BauGB 
folgend die Vereinbarkeit mit den Darstellungen des  Flächennutzungsplanes 
zu prüfen. Der wirksame Flächennutzungsplan stellt den Planungsraum als Flä-
che für die Landwirtschaft dar. Die mit der Aufstel lung des zukünftigen vorha-
benbezogenen Bebauungsplans zu formulierenden Ziele  lassen sich daraus 
nicht entwickeln. 

Insofern soll für den dargestellten Änderungsbreich  die Änderung des Teilflä-
chennutzungsplans im Parallelverfahren gemäß §8 Abs . 3 BauGB erfolgen. 
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2.  Vorgaben und Rahmenbedingungen  

2.1 Rechtsgrundlagen  

o Baugesetzbuch  (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBl. I. S 3634)  zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20 . Dezem-
ber 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394 ) 

o Baunutzungsverordnung  (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

o Planzeichenverordnung  (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. 
Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge -
setzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802 ) 

o Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege  (Bundesnaturschutzge-
setz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. l S. 2542), zuletzt geändert d urch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 8 . Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240 ) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern  zur Ausführung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 
23.02.2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gese tzes 
vom 24 . März 2023  (GVOBl. M-V S. 546 )  

o Hauptsatzung  der Stadt Burg Stargard in der aktuellen Fassung. 

 

2. 2 Planungsbindungen 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung . Dabei 
sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende 
Pläne oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Stadt Burg Stargard ergeben sich die Ziele, 
Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden Rechts-
grundlagen: 

�x Raumordnungsgesetz (ROG)  vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zu-
letzt geändert Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl 2023 I Nr. 88)  

�x Landesplanungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern  (LPIG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998 zuletzt geändert durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M- V S.  166) 

�x Landesverordnung über das Landesraumentwicklungspro gramm 
Mecklenburg-Vorpommern  (LEP MV) vom 27. Mai 2016 

�x Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgisch e Seen-
platte  (RREP MS) vom 15.06.2011 
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Gemäß § 4 Abs. 1 ROG sind die Ziele der Raumordnung von öffentlichen Stellen bei 
ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten. Im Verlauf des Auf-
stellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen der Raum-
ordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür ist der § 1 Abs. 4 BauGB.    

Nach § 3 Nr. 6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und Ordnung  
eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen. In diesem Zusammen-
hang entscheiden also die Dimension des Baugebietes die Besonderheit des Standortes 
sowie die vorhersehbaren Auswirkungen auf gesicherte Raumfunktionen, die Raumbe-
deutsamkeit. 

Folgende Ziele der Raumordnung sind für die 7. Änderung des Teilflächennutzungs-
plans zu berücksichtigen ( Berücksichtigungspflicht ):  

Ziel 4.1 (5) LEP M-V:  In den Gemeinden sind die Innenentwicklungspotenzi ale 
sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig z u nutzen. Sofern dies 
nachweislich nicht umsetzbar ist, hat die Ausweisun g neuer Siedlungsflächen in 
Anbindung an die Ortslage zu erfolgen.  

 

Standortalternativen  

 
Abbildung 1 : Standortalternativen rot, Plangebiet grün.  

Für die Entwicklung einer Mischgebietsfläche und  eines Gewerbegebiet es wur-
de n mehrere Flächenpotentiale in Burg Stargard genaue r betrachtet.  

Für das Sondergebiet großflächiger Einzelhandel sin d keine Standortalternati-
ven aufgrund der Standortansprüche dieses Entwicklu ngsziels (siehe 

Burg Stargard 
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Einzelhandelskonzept) vorhanden, daher wurde hier v on einer weiteren Prü-
fung abgesehen. Die Standortalternativen für das Mi schgebiet werden im Fol-
genden erläutert. Es wurde nach Freiflächen innerha lb der im Z us ammenhang 
bebauten Ortschaft gesucht. 

Standort A ist laut aktuellem Flächennutzungsplan a ls Parkanlage und Grünflä-
che ausgewiesen, zudem ist ein Teil dieser Fläche d urch Garagen bebaut und 
wird dementsprechend genutzt. Hinzu komm en  die geringe Größe und natur-
schutzrechtliche Konflikte, aufgrund eines großfläc higen Biotops , die diesen 
Standort als ungeeignet erscheinen lassen. 

Standort B ist in dem gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Burg Stargard 
als Grünfläche und Biotop ausgewiesen. Es handelt s ich um ein Kleingewässer , 
das als gesetzlich geschütztes Biotop keinen Entwic klungsspielraum für Wohn-
bebauung bietet .  

Standort C ist laut Flächennutzungsplan als Gewerbe gebiet ausgewiesen. E s 
ist davon auszugehen, dass das Entwicklungsziele Mi schgebiet durch immissi-
onsschutzrechtliche Konflikte hier nicht verwirklic ht werden können.  

Es verbleibt das Plangebiet (grün) welches nach Bet rachtung der unterschied-
lichen Aspekte am konfliktärmsten erscheint. 

Für die Entwicklung eines Gewerbegebietes biet et  die nördliche Fläche im Än-
derungsbe re ich gute Voraussetzungen durch die Anbindung an die  überörtliche 
Carl -Stolte-Straße und durch ausreichend Abstand zu der  nächsten Wohnbe-
bauung mit erhöhtem Immissionsschutz (allgemeine Wo hngebiete östlich und 
südlich des Änderungsbereichs) . Die Flächen sind geplant in das Eigentum der 
Stadt überzugehen . Die se Gegebenheit ermöglicht es d er  Stadt durch attrak-
tive Angebote Unternehmen anzulocken und in Burg St argard anzusiedeln.  

Diese Faktoren stellen d en  Änderungsbe re ich als passende Fläche für die En t-
wicklungsziele Gewerbegebiet, Sondergebiet und Misc hgebiet dar.  

Des Weiteren sind gemäß Programmsatz 4.1(6) LEP M-V  die Zersiedlung der 
Landschaft, die bandartige Entwicklung der Siedlung sstruktur sowie die Verfes-
tigung von Siedlungssplittern zu vermeiden. (Ziel d er Raumordnung)  

Im RREP MS  ist mit Programmsatz 4.1 (2)  festgelegt, dass der Nutzung er-
schlossener Standortreserven, der Umnutzung, Erneue rung und Verdichtung 
bebauter Gebiete in der Regel Vorrang vor der Auswe isung neuer Siedlungsflä-
chen einzuräumen ist. 

Die Wohnbauflächenentwicklung ist gemäß Programmsatz 4.1 (4) RREP MS,  
auf die Zentralen Orte und Siedlungsschwerpunkte zu  konzentrieren. In den 
anderen Gemeinden ist die Wohnbauflächenentwicklung  am Eigenbedarf, der 
sich aus Größe, Struktur und Ausstattung des Ortes ergibt, zu orientieren. (Ziel 
der Raumordnung) 

Grundsatz 4.1 (7) LEP M-V:  Städte und Dörfer sollen in ihrer Funktion, Struk-
tur und Gestalt erhalten und behutsam weiterentwick elt werden. Dabei haben 
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sich Städtebau und Architektur den landschaftstypis chen Siedlungsformen, dem 
Ortsbild, der Landschaft, den historischen und regi onalen Gegebenheiten anzu-
passen. Das Erscheinungsbild historisch wertvoller Gebäude und Ensembles soll 
erhalten bleiben. 

Berücksichtigt man dementsprechend die Ziele und Gr undsätze vorhandener 
übergeordneter Vorgaben der Landes- und Regionalpla nung, bleibt insgesamt 
festzuhalten, dass diesen mit der vorliegenden Plan ung nicht widersprochen 
wird. 

Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung unterliege n dem planerischen Ab-
wägungsgebot. Sie sind für die 7 Änderung des Teilflächennutzungsplans zu 
beachten. 
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3.  Entwicklungsziele der Flächennutzungsänderung  

Ziel der Gemeinde ist die Festsetzung einer Mischge bietsfläche, die als Pla-
nungsrechtliche Grundlage für die Errichtung von Wo hnbebauung mit niedri-
gerem Immissionsschutz dienen soll und als passende  �ÄÜbergangsfläche �³ von 
Sondergebiet großflächiger Einzelhandel zu dem allg emeinen Wohngebiet süd-
lich des Änderungsbereichs gilt. Zudem soll das  Sondergebiet großflächiger 
Einzelhandel �I�•�U�� �H�L�Q�H�Q�� �Ä�9�R�O�O�V�R�U�W�L�P�H�Q�W�H�U�� �E�H�U�H�L�W�V�W�H�K�H�Q�� �X�Q�G�� �G�D�V�� �$�Q�J�H�E�R�W�� �L�Q�� �G�H�U��
Stadt Burg Stargard entsprechend abrunden. Des Weit eren ist im Rahmen der 
7. Änderung des Teilflächennutzungsplanes ein Gewer begebietsfläche vorge-
sehen.  

Der Änderungsbereich der 7. Änderung des Flächennut zungsplanes der Stadt 
Burg Stargard betrifft Flächen, auf denen derzeit v on der Planung abweichende 
Nutzungen zulässig sind. Mit dem Änderungsverfahren  sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen im Sinne des Entwicklun gsgebotes gem. § 8 Abs. 
2 BauGB für nachgelagerte Planungsebenen geschaffen  werden.  

 

Einzelhandelskonzept 1  

Burg Stargard sollte sich um die Entwicklung einer lokalen Versorgungsstruk-
tur bemühen, die den Einzelhandelssektor erheblich stärkt und die zentrale 
Lage festigt. Dies sollte nicht durch Hinzufügen ei nes dritten Discounters er-
reicht werden, sondern vielmehr durch die Einführun g eines Vollsortiment-Su-
permarkts (wie Rewe/Edeka) mit einer Verkaufsfläche  ab ca. 1000 qm. Der 
Stadt fehlt derzeit diese Art von Einzelhändler, un d die vorhandenen kleintei-
ligen Einzelhändler in der Innenstadt können diese Rolle nicht erfüllen.  

Die Einführung eines dritten Discounters würde das Potenzial für die Verbes-
serung der lokalen Nachfrageplattform absorbieren u nd könnte die Entwick-
lung eines umfassenderen Einzelhandelsangebots in Z ukunft behindern . 

Idealerweise würde sich der Standort in der Nähe ei nes bestehenden Marktes 
befinden, der den neuen Vollsortiment-Supermarkt fu nktional ergänzt, da die 
meisten Haushalte ihre Einkäufe auf die Betriebsfor men Vollsortiment und Dis-
counter verteilen und diesen Standortverbund schätz en. Der Projektstandort 
liegt ausreichend integriert im Sinne des Landesrau mentwicklunsprogramm. 

Es wird vorgeschlagen, dass ein Standort in der Näh e der L 33 oder in der 
Nähe von Lidl an der K 85 Carl-Stolte-Straße, aber deutlich näher an Wohn-
gebieten als die derzeit vorgeschlagenen Standorte für Discount -Märkte, für 
die Entwicklung geeignet wäre. Eine Mindestgrundstü cksfläche von etwa 7.000 
Quadratmetern, möglicherweise mehr bei weiterer Exp ansion, wäre erforder-
lich.   

 
1  Bulwiengesa: Einzelhandelskonzept Burg Stargard (21.10.2021) 
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Die Lage an der Carl-Stolte- Straße bietet das Potenzial, weitere Geschäfte und 

Fachgeschäfte aufzunehmen, was sie für die Entwicklung eines umfassenden Ein-

zelhandelsbereichs geeignet macht.  

Diesen Anforderungen wird mit der 7 Änderung des Te ilflächennutzungsplanes 
entsprochen.  
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4.  Auswirkungen der Flächennutzungsänder ung   

Gemäß § 2 Absatz 4 Satz 1 BauGB sind bei der Aufste llung von Bauleitplänen 
die Belange des Umweltschutzes im Rahmen einer Umwe ltprüfung zu überprü-
fen. Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden im Umw eltbericht dargestellt, 
welcher einen gesonderten Teil der Begründung bilde t (§ 2 a BauGB).  

Betroffen ist ein etwa 4, 3 Hektar großer Bereich, der im Flächennutzungsplan  
als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt ist.  

Die Flächen der unterschiedlichen Klassifizierungen  werden in der folgenden 
Tabelle durch Vergleich der derzeitigen Flächenausw eisungen (wirksamer FNP) 
mit den geplanten Flächenausweisungen (7 . Änderung des FNP) gegenüberge-
stellt. 

 

Flächenbezeichnung  wirksamer FNP 7. Änderung des FNP 

Flächen für die Landwirt-
schaft 

43.714 m 2 0,0 m 2 

Flächen für SO gE 0,0 m² 11.105 m²  

Flächen für Mischgebiet 0,0 m² 11.770 m²  

Flächen für Gewerbe 0,0 m² 20.839 m²  

Änderungsbereich 43.714 m²  43.714 m 2 

Tabelle 1 : Flächenbilanz als Auszug des Flächennutzungsplanes (Änderungsbereich)  

 

Es besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige E rmittlung bestimmter Um-
weltauswirkungen einer nachfolgenden Planungsebene zuzuordnen (Abschich-
tung).  Eine angemessene und abschließende Konfliktbewälti gung der zu erwar-
tenden Auswirkungen ist auf der Ebene der Flächennu tzungsplanung nicht 
zweckmäßig. 

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirku ngen  sind dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan mögliche Flächenina nspruchnahme sowie 
die vorhersehbaren bau-, anlage- und betriebsbeding ten Auswirkungen der 
Fremdenbeherbergung auf die zu untersuchenden Schut zgüter.  

Die Prüfung der Wirkung des Bebauungsplans auf die Schutzgüter des Untersu-
chungsraums lässt sich aufgrund der bestehenden Zus ammenhänge beider Bau-
leitplanverfahren auf die 7. Änderung des Flächennu tzungsplans übertragen, so 
dass im Rahmen der Entwurfserarbeitung die Ergebnis se der Umweltprüfung 
aus dem Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplan s nachrichtlich übernom-
men werden.  


